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Das Gesetz über das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Bosnien-
Herzegowina befindet sich immer noch im Entwurfsstadium (siehe IRIS 2004-1: 9).
Das Repräsentantenhaus der parlamentarischen Versammlung von Bosnien-
Herzegowina wies den Bericht seines Verkehrs- und Kommunikationsausschusses
zum Gesetzentwurf über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurück.

Die Änderungen in dem Gesetz sollten neue Bestimmungen zu Fernsehgebühren
und zur Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats vorsehen. Das Gesetz
sollte sicherstellen, dass Geschäftsführung und Redaktion in einem Verfahren
ernannt werden, das die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
sowie die Eigenständigkeit von Redakteuren und Reportern nicht gefährdet.

Ein strittiger Punkt ist die Forderung der Regierungspartei bosnischer Kroaten
nach einem separaten Kanal in kroatischer Sprache. Zur Zeit besteht der
öffentlich-rechtliche Rundfunk aus BHT1 (als landesweiter Sender auf
Staatsebene), dem Rundfunk der Föderation (FTVBiH) und dem Rundfunk der
Republika Srpska (RTRS). Vertreter der internationalen Organisationen in Bosnien-
Herzegowina haben als Kompromisslösung mittlerweile die Errichtung von drei
Fernsehzentren in Sarajevo, Mostar und Banjaluka angeboten, die ethnisch
ausgewogene Programme produzieren sollen.
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